
 
 

 

AVS-Bergheim „Friedl Mutschlechner“ 
in Innervillgraten / Osttirol 

 
Preisliste ab 01.05.2007 

 
 

 Mitglieder Nicht-Mitglieder 

Einzelpreise Erwachsene Jugend 
6 bis 18 Erwachsene Jugend 

6 bis 18 

Zimmerlager 12,00 € 4,00 € 20,00 € 8,00 € 

Gruppenlager 10,00 € 3,00 € 16,00 € 6,00 € 

 
• Die Preise verstehen sich pro Übernachtung 
• Mitglieder = AVS oder andere, der UIAA angeschlossene Alpenvereine 
• 5+1 – Regelung: in Ausübung ihrer Funktion als Begleiter einer Gruppe von mind. 5 

Personen (Mitglieder) gehen alpine Führungskräfte bzw. „AVS-Tourenbegleiter“ frei 
• Jugend = bis einschließlich 18. Lebensjahr bzw. AV-Jugendführer jeden Alters 
• Kinder unter 6 Jahren nächtigen frei 
• MWST. und Aufenthaltssteuer sind im Betrag enthalten. 
• Das Haus wird generell nur bei einer Mindestanzahl von 10 Personen vergeben. 

 
 
Zahlung: 
 

• Zahlungen erfolgen ausschließlich  an:  

Raika Innervillgraten, K/K 128.306, lautend auf Alp enverein Südtirol 
IBAN = AT 81 36386 00000128306 – BIC = RZTIAT22386 

Beleg an AVS-Landesgeschäftsstelle: Fax 0039–0471–9 80011 
 
Stornogebühr :  
 

Bei kurzfristiger Abmeldung werden seitens der AVS-Landesgeschäftsstelle folgende Stor-
nogebühren einbehalten: 

-  pauschal 70 € pro Übernachtung bei Reservierung des Zimmerlagers  
-  pauschal 80 € pro Übernachtung bei Reservierung des Gruppenlagers  
-  pauschal 150 € pro Übernachtung bei Gesamthausbelegung 

 
 
 
 



Anmeldung : 
 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich und ausschließlich an die AVS-Landesgeschäftsstelle: 
39100 Bozen, Vintlerdurchgang 16, Tel. 0471-978141, office@alpenverein.it. 
Die Anmeldung wird schriftlich bestätigt. 
 
Ab Mitte September jeden Jahres (der genaue Termin wird den AVS Gruppen rechtzeitig 
mitgeteilt) beginnen die Anmeldungen für das darauffolgende Jahr. Bis zum 31. Oktober 
haben AVS Gruppen Vorrang. Ab dem 2. November werden die Termine auch an andere 
Vereine bzw. Privatpersonen vergeben.  
 
Kontrollmaßnahmen: 
 

• Der Verantwortliche ist verpflichtet, alle Personen im gesetzlich vorgeschriebenen 
Melderegister namentlich einzutragen. 

• Die Kontrolle der gemeldeten Personen bzw. der gültigen AV-Ausweise obliegt dem 
Hauswart und Vertretern des AVS. 

 
Allgemeines: 
 

• Die Benutzung des Hüttenschlafsackes ist verpflichtend! Der Hüttenschlafsack kann 
ggf. beim Hauswart zum Preis von € 13,00 angekauft werden. 

• Die Mitnahme von Haustieren in das Haus ist nicht gestattet.  
• Im ganzen Haus herrscht absolutes Rauchverbot! 
• Für mitgebrachte Wertsachen wird nicht gehaftet. 

 
 

Genehmigt von der AVS-Landesleitung am 13.12.2006 


